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Protokoll der 2. ordentlichen Sitzung 

der FHV am IMC Krems 

Wintersemester 

2024/2025 
 

Datum:  22. Jänner 2025 
Beginn:  20:02 Uhr 
Ende:  20:24 Uhr 
Ort:   Videokonferenz via MS Teams 
 
 

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der 

Anwesenheit sowie der Beschlussfähigkeit 

Die Vorsitzende, Patrycja Kruszewska (S.O.Krems), übernimmt die Sitzungsleitung und begrüßt 

die anwesenden Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter sowie die anwesenden 

Zuhörerinnen und Zuhörer zur 2. ordentlichen Sitzung der FHV im Wintersemester 2024/2025. 

Die Einladung zur Sitzung erging am 08. Jänner 2025 per E-Mail an die Mitglieder der FHV. 

 
In den folgenden Tabellen fett markierte Namen indizieren, dass die genannte Person 

anwesend war. 

Mandatarinnen und Mandatare 

Funktion 
Wahlwerbende 

Gruppe 
Name, Vorname 

Ersatzperson (E) / 

Stimmübertragung (SÜ) 

Vorsitzende  Students Of Krems  Patrycja Kruszewska  

1. Vorsitz-Stv.  Students Of Krems  Andrei Ciobanu  

Mandatarin Students Of Krems Lena Klocker  

Mandatar Students Of Krems  Richard Bondor  

Mandatarin  Students Of Krems  Izabela Bartosik  

Mandatarin  Students Of Krems  Kristina Matulova  

Mandatarin  Students Of Krems  Dana Moskadina  

Mandatarin Students Of Krems  Virag Fanni Kocsis  

Mandatar  AG FH Krems  Daniel Zins  
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Referentinnen und Referenten 

Referat für Name 
Stellvertretung (Stv) / 

Sachbearbeitung (SB) 

Wirtschaftliche Angelegenheiten Ismael Isemann  

Sozialpolitik Jasmin Pacher   

Bildungspolitik Andrei Ciobanu  

Internationales 
Valeria Serobabina Francesca Elorghosa 

Igbinosa 

Organisation & Kommunikation Jasmin Pacher  

 

Vorsitzende / Verwalter/in der Studienvertretungen 

Studienvertretung Name 
Verwalter/in (V) / 

Stellvertretung (Stv) 

Business  Daniel Zins*  

Health Sciences  – FHV-Verwaltung –  

Sciences & Technology Hannah Nemeth  

 

8 von 9 der stimmberechtigten Mitglieder der Fachhochschulvertretung sind anwesend, 

somit ist die FHV beschlussfähig. 

[*Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Sitzung war der Vorsitzenden, Patrycja Kruszewska 

(S.O.Krems) noch nicht bekannt, dass sich die Studienvertretung Business mit 09.01.2025 

aufgelöst hast. Dies wurde der FHV erst am 24.01.2025 per E-Mail durch Daniel Zins mitgeteilt 

und am 28.01.2025 durch die Wahlkommission bestätigt.] 

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung 

Antrag 1: Partrycja Kruszewska (S.O.Krems)  

Betreff: Genehmigung der Tagesordnung 

 

Tagesordnung: 

1) Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Anwesenheit 

sowie  der Beschlussfähigkeit 

2) Genehmigung der Tagesordnung 

3) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

4) Bericht der Vorsitzenden 

5) Berichte der Studienvertretungen 

6) Berichte der Referentinnen und Referenten 

7) Personalia 

8) Änderung der Zusammenfassung der Studienvertretungen 

9) Status Jahresabschluss 2023/2024 
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10) Q&A für anwesende Zuhörerinnen & Zuhörer 

11) Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden 

12) Allfälliges 
 

0 Gegenstimmen, 7 Prostimmen, 1 Enthaltungen 

Antrag angenommen 

TOP 3: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

Das Protokoll der 1. ordentlichen Sitzung der FHV im Wintersemester 2024/2025 wurde den 

Mitgliedern der FHV von der Vorsitzenden am 26.11.2024 per E-Mail gesendet.  

 

0 Gegenstimmen, 8 Prostimmen, 0 Enthaltungen  

Antrag einstimmig angenommen 

 

TOP 4: Bericht der Vorsitzenden der FHV 

Die Vorsitzende, Patrycja Kruszewska berichtet von einigen der Aktivitäten, die seit der letzten 

Sitzung stattgefunden haben: 

• Anbringung unseres Logos an unseren neuen ÖH-Räumlichkeiten geht voran – ständig im 

Austausch mit der Firma 

• Unterstützung aller Referate bei der Umsetzung ihrer Projekte 

• Mithilfe bei der Gutscheinausgabe vom ÖH-Adventkalender 

• Eine Kollegiumssitzung fand am 26.11.24 statt 

• Nach und nach werden ÖH-Formulare, Stempel etc. mit dem alten Wording des IMC 

Krems unsererseits angepasst 

• Die Website bekommt auch ein Update 

• Letztes Wochenende fand die Klausur der ÖH IMC Krems in Krems statt 

TOP 5: Berichte der Studienvertretungen 

I. SV Business –Daniel Zins (AG FH Krems) 

• Es wurde kein Bericht gesendet. 

II. SV Health Sciences 

• Entfällt 

III. SV Science & Technology – Hanna Nemeth (S.O.Krems) 

• Im ständigen Austausch mit den Jahrgangsvertretungen 

• Hilfe bei Studieren Probieren 

• Es gab keine Probleme, Beschwerden oder ähnliches 

• Anfang Februar ist ein Treffen mit den Jahrgangsvertretungen geplant 

• Im Austausch mit anderen Hochschulvertretungen in Stockholm 

TOP 6: Berichte der Referentinnen und Referenten 

II. Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten – Ismael Isemann (S.O.Krems) 

• Abrechnung Verwaltungsaufwand Studienjahr 2023/24 erledigt 

• Laufende Buchungen 
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• Arbeit am Jahresabschluss, Bericht folgt später 

• Sportförderungsanträge werden laufend ausbezahlt 

 

III. Referat für Sozialpolitik – Jasmin Pacher 

• Im Jänner fand die erste Obst-Verteilung am Campus, Trakt G1 statt. Ab sofort wird 

es eine zweiwöchentliche Verteilung geben. 

• Mensabonus wird mehr beworben und auch angenommen – wir bekommen immer 

wieder Anträge. Zur Mensa wird es unsererseits noch eine Umfrage auf Social 

Media geben. 

• Gebärdensprachkurs war im November ein voller Erfolg. Im Sommersemester sind 

weitere Termine geplant. 

• Ebenso wird es auch im Sommersemester wieder Termine für Yoga geben. 

• Gemeinsam mit Campus Ministry fand das ÖH-Adventkranzbinden statt. Es gab 

wieder 30 Anmeldungen. 

• Der Erste-Hilfe-Kurs mit dem Rotkreuz Krems wurde fixiert. Dieser wird am 01.03. 

stattfinden. 

• Der Selbstverteidigungskurs ist auch derzeit in Planung und beim Finalisieren der 

letzten Details. 

 

IV. Referat für Bildungspolitik – Andrei Ciobanu (S.O.Krems) 

• Letztes Wochenende fand die ÖH-Klausur statt. Gemeinsam mit einem 

professionellen Trainer wurden die ÖH-Basics wiederholt, Themen wie 

Kommunikation und Service-orientiertes Arbeiten besprochen, die ÖH-Wahl stand 

ebenfalls im Fokus sowie die Jahresplanung. 

• Auf Social Media gab es BiPol-Tipps zur Stressbewältigung in der Lernzeit. 

• Jahrgangsvertretungswahl – im Austausch mit anderen ÖHs 

• Mögliche Kooperationen mit Volkshochschule für einen Deutschkurs. Rabatt von 

15% wäre möglich. 

• Excel-Course für Beginner ist geplant. 

• CV-Workshop: geplant sind Kooperationen mit einer Jobplattform und Hr. Aron 

• Noodle King Kooperation – 10% Rabatt wäre möglich 

 

V. Referat für Internationales – Francesca Elorghosa Igbinosa (S.O.Krems) 

• ÖH-Veranstaltungen die seit der letzten Sitzung stattfanden: Museumsbesuch, 

Pizza and Games Night, Lebkuchenverzieren, Kerzen anmalen, ÖH-Taschen 

anmalen, auf Leinwänden malen. 

 

VI. Referat für Organisation und Kommunikation – Jasmin Pacher 

• Im Dezember fand der ÖH-Punschstand statt. 

• ÖH-Adventkalender und ÖH New Years Raffle war wieder ein voller Erfolg. z.B mit 

dem ersten Posting haben wir über 6000 Personen erreicht. 

• Zusätzlich zu den regelmäßigen Veranstaltungseinladungen, Tipps werden jetzt 

auch Reels von unseren Veranstaltungen gepostet. 

• Unser Social Media Auftritt ist sehr gut. In den letzten 30 Tagen hatten wir knapp 

30 000 Aufrufe. 
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TOP 7: Personalia 

Antrag 2: Patrycja Kruszewska (S.O.Krems)  

Betreff: Personalia 

Seit der letzten Sitzung gab es einige personelle Änderungen. 

• Patricia Aline Mondlane Gamito war von 01.08.24 bis 16.12.24 als Sachbearbeiterin im 

Referat für Internationales tätig. 

• Lena Klocker ist mit 15.12.24 von ihrer Position als 2. Vorsitz Stellvertretung 

zurückgetreten. 

 

Antrag 3: Andrei Ciobanu (S.O.Krems) 

Betreff: Antrag auf offene Abstimmung im TOP Personalia 

 

0 Gegenstimmen, 8 Prostimmen, 0 Enthaltungen 

Antrag einstimmig angenommen, es wird offen gewählt 

 

Antrag 4: Patrycja Kruszewska (S.O.Krems) 

Betreff: Wahl zur 2. Vorsitz Stellvertreterin 

 

Wahlvorschlag: 

Dana Moskadina 

 

0 Gegenstimmen, 8 Prostimmen, 0 Enthaltungen 

Antrag einstimmig angenommen, Dana Moskadina ist gewählt 

 

Protokollierung:  

Dana Moskadina (S.O.Krems): I accept the election. Thank you very much. 

 

TOP 8: Änderung der Zusammenfassung der Studienvertretungen 

Antrag 5: Patrycja Kruszewska (S.O.Krems) 

Betreff: Änderung der Zusammenfassung der Studienvertretungen gemäß § 19 Abs 2 HSG 

2014  (Anhang 1 der Satzung) 

Die Änderungen werden von Patrycja Kruszewska verlesen. 

 

Die Fachhochschulvertretung wolle beschließen:  

"Die FHV adaptiert die Zusammenfassung der Studienvertretungen der HS IMC Krems (Anhang 

1 der Satzung) gemäß § 19 Abs. 2 HSG 2014 wie im Anhang.” 

0 Gegenstimmen, 8 Prostimmen, 0 Enthaltungen 

Antrag mit 2/3 Mehrheit angenommen 
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TOP 9: Status Jahresabschluss 2023/2024 

Der Wirtschaftsreferent Ismael Isemann (S.O.Krems) berichtet: 

Aufgrund von unvorhersehbaren Umständen verzögert sich der Abschluss. Seitens Accurata wurde 

mehr Zeit benötigt als ursprünglich geplant. 

TOP 10: Q/A der anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer 

Entfällt 

 

TOP 11: Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden 

Entfällt 

 

TOP 12: Allfälliges 

Patrycja Kruszewska (S.O.Krems): Thank you for participation today, I wish you a wonderful rest 

of the week! 

 

20:24 Uhr Ende der Sitzung 



Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der 
IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems 
Piaristengasse 1, 3500 Krems/Donau, Österreich 
 

22.01.2025 © ÖH IMC Krems   

Anhang 
 
Anhang 1 – Zusammenfassung der Studienvertretungen – Stand 22.01.2025 
Gemäß § 19 Abs. 2 HSG 2014 sind die Studienvertretungen der HS an der IMC Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Krems wie folgt zusammengefasst: 
 
Zusammengefasste 
Studienvertretung 

Studiengang 

Business 

Bachelor Business Administration VZ 
Master Management BB 
Bachelor StartUp Management VZ 
Bachelor Unternehmensführung VZ & BB 
Master Digital Business Innovation and Transformation BB 
Bachelor Betriebswirtschaft für das Gesundheitswesen VZ & BB 
Master Management von Gesundheitsunternehmen BB 
Bachelor International Wine Business VZ 
Master Marketing VZ 
Bachelor Tourism and Leisure Management VZ & BB 
Bachelor Export-oriented Management VZ 
Bachelor International Business Management VZ 
Bachelor Sustainability Management BB 
Master International Business and Economic Diplomacy BB 
Master Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement BB 
Lehrgang Financial Management 

Health Sciences 

Master Advanced Nursing Practice BB 
Bachelor Gesundheits- und Krankenpflege (alle Standorte) VZ 
Bachelor Hebammen VZ 
Master Angewandte Gesundheitswissenschaften BB 
Bachelor Ergotherapie VZ 
Bachelor Musiktherapie BB 
Master Musiktherapie BB 
Bachelor Physiotherapie VZ 
Lehrgang Krankenhaushygiene 

Science & 
Technology 

Bachelor Medical and Pharmaceutical Biotechnology VZ 
Master Medical and Pharmaceutical Biotechnology VZ 
Bachelor Applied Chemistry VZ 
Bachelor Informatics VZ 
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	(6) Personalanträge und Wahlen sind geheim und einzeln abzustimmen.
	(7) Geheime Abstimmungen erfolgen mittels schriftlicher Stimmabgabe auf einem Zettel, der in eine gemeinsame Urne zu legen ist.
	(8) Bei offenen Abstimmungen wird in vorgegebener Reihenfolge abgestimmt:
	a) Gegenstimmen
	b) Prostimmen
	c) Enthaltungen


	§12 Anträge
	(1) Anträge sind einzubringen als:
	a) Hauptantrag: zu einem Gegenstand zuerst gestellter Antrag
	b) Gegenantrag: vom Hauptantrag wesentlich verschieden, mit ihm nicht vereinbar
	c) Zusatzantrag: erweitert oder beschränkt den Haupt- bzw. den Gegenantrag

	(2) Alle Anträge sind den Mandatarinnen und Mandataren mündlich oder schriftlich zur Kenntnis zu bringen.
	(3) Falls mehrere Anträge zur Abstimmung vorliegen, ist dies in folgender Reihenfolge vorzunehmen:
	a) Der Hauptantrag ist vor dem Zusatzantrag und der Gegenantrag vor dem Hauptantrag abzustimmen. Durch Annahme des Gegenantrages ist der Hauptantrag gefallen. Bei Ablehnung des Gegenantrages ist über den Hauptantrag abzustimmen.
	b) Bei Konkurrenz mehrerer Zusatz- oder Gegenanträgen ist der allgemeinere vor dem spezielleren, der schärfere vor dem milderen abzustimmen.
	c) Im Zweifel bestimmt die Sitzungsleitung die Reihenfolge der Abstimmung.

	(4) Anträge können unter jedem Tagesordnungspunkt, außer unter „Allfälliges”, gestellt werden, wenn ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen dem Antrag und dem Tagesordnungspunkt besteht.
	(5) Anträge gem. Abs. 1 können von der Antragstellerin bzw. dem Antragssteller bis zum Beginn der Abstimmung zurückgezogen bzw. inhaltlich abgeändert werden. Eine solche Abänderung ist zu protokollieren.

	§13 Protokolle
	(1) Über jede Sitzung der FHV ist ein schriftliches Protokoll anzufertigen.
	(2) Das Sitzungsprotokoll hat jedenfalls Tagesordnung, Ort, Datum, Beginn und Ende der Sitzung, die Namen der anwesenden bzw. nicht anwesenden Mandatarinnen und Mandatare sowie weiterer Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu enthalten, die gestellten Anträ...
	(3) Das Protokoll ist innerhalb von 14 Tagen anzufertigen und den Mandatarinnen und Mandataren unverzüglich zuzusenden. Ein allfälliger Widerspruch gegen das Protokoll ist in der nächsten Sitzung der FHV zu behandeln.

	§14 Kontroll- und Mitwirkungsrechte der Mandatarinnen und Mandatare
	(1) Die Mandatarinnen und Mandatare sind berechtigt, bei Sitzungen der FHV und nach vorheriger Terminvereinbarung von der oder dem Vorsitzenden Auskünfte über alle die HS IMC FH Krems betreffenden Angelegenheiten zu verlangen. Dasselbe trifft bezüglic...
	(2) Die mündliche Auskunft ist sofort zu erteilen. Nur mit schlüssiger Begründung kann die Beantwortung einer Anfrage binnen zwei Wochen schriftlich nachgereicht werden. Schriftliche Beantwortungen von Anfragen, die während einer Sitzung der Fachhochs...
	(3) Die Mandatarinnen und Mandatare der FHV sind berechtigt, in alle offiziellen schriftlichen Unterlagen der HS IMC FH Krems Einsicht zu nehmen und Abschriften und Fotokopien anzufertigen, sofern dies nicht im Widerspruch zu den jeweils geltenden dat...
	(4) Die Mandatarinnen und Mandatare können Auskünfte auch schriftlich zwischen den Sitzungen beantragen. Diese müssen innerhalb von zwei Wochen schriftlich beantwortet werden. Findet innerhalb dieser zwei Wochen eine Fachhochschulvertretungssitzung st...

	§15 Organisation der Verwaltung
	(1) Gemäß §36 Abs. 1 HSG 2014 hat die Verwaltung nach den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit sowie unter Heranziehung moderner technischer Hilfsmittel zu erfolgen.
	(2) Gemäß §31 Abs. 1 HSG 2014 üben die Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie haben aber Anspruch auf Ersatz des ihnen aus ihrer Tätigkeit erwachsenden Aufwandes. Daher kann ihnen im Hinblick auf d...
	(3) Die jährlich erstmalige Festlegung der konkreten Höhe der Funktionsgebühren erfolgt jeweils gemeinsam mit dem Beschluss des Jahresvoranschlags. Der sich daraus ergebende Gesamtbetrag darf keine nachteiligen Auswirkungen auf die wirtschaftliche L...
	(4) Bei Festlegung der Funktionsgebühren sind im Sinne des § 31 Abs. 1b HSG 2014 folgende Kriterien zu berücksichtigen:
	a) die mit der Funktion verbundene Verantwortung,
	b) die Größe des Aufgabenbereiches,
	c) der zeitliche Aufwand,
	d) der Sachaufwand und
	e) die Anzahl der Personen, die sich eine Aufgabe teilen.

	(5) Die Auszahlung der Funktionsgebühr erfolgt maximal zwei Mal pro Wirtschaftsjahr und ausnahmslos rückwirkend (jeweils zum Ende des wirtschaftlichen Halbjahres). Eine Auszahlung erfolgt für jeden Monat in dem eine Funktion, für die eine Funktions...
	(6) Eine Auszahlung der Funktionsgebühr digung kann vom Wirtschaftsreferenten bzw. der Wirtschaftsreferentin oder dem Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden ausgesetzt bzw. reduziert oder aufgeschoben werden, wenn eine Studierendenvertreterin bzw. ein Stu...
	a) mit den zugeteilten Aufgaben stark im Verzug ist bzw. diese grob vernachlässigt,
	b) den jeweiligen Sitzungen wiederholt unentschuldigt fernbleibt oder
	c) die erforderlichen Berichte trotz Setzung einer Nachfrist nicht einreicht.

	In strittigen Fällen ist die Entscheidung von der FHV zu fällen.

	§16 Referate
	(1) Zur Erledigung der gesetzlichen Aufgaben der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft bestehen Referate für nachstehende Angelegenheiten bei der FHV:
	a) Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten (Wirtschaftsreferat - WiRef)
	b) Referat für Sozialpolitik
	c) Referat für Bildungspolitik (BiPol)
	d) Referat für Internationales (IntRef)
	e) Referat für Organisation & Kommunikation (Info)

	(2) Die Referate stehen unter der Leitung von Referentinnen und Referenten, die von der oder dem Vorsitzenden auf Grund einer öffentlichen Ausschreibung der FHV zur Bestellung vorgeschlagen werden.
	(3) Für das Wirtschaftsreferat kann eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter bestellt werden. Dieser oder diesem können von der Wirtschaftsreferentin oder dem Wirtschaftsreferenten genau bestimmte Teile ihrer oder seiner Aufgaben übertragen wer...
	(4) Den Referentinnen und Referenten können im Hinblick auf den Umfang ihrer Aufgaben von der oder dem Vorsitzenden Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sowie Angestellte zur Unterstützung zur Verfügung gestellt werden. Diese Angestellten haben d...
	(5) Bis zur Wahl der Referentinnen und Referenten können von der oder dem Vorsitzenden entsprechend qualifizierte Personen mit der Leitung der Referate vorläufig betraut werden. Diese vorläufige Betrauung darf sich nicht über einen längeren Zeitraum a...
	(6) Die Referentinnen und Referenten haben bei der Gestaltung ihrer Arbeit die Beschlüsse der FHV einzuhalten. Darüber hinaus sind sie an die Weisungen der oder des Vorsitzenden gebunden und verpflichtet, der oder dem Vorsitzenden und den Mandatarinn...
	(7) Eine Abberufung vor Ablauf der Funktionsperiode ist mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen möglich.
	(8) Die Referentinnen und Referenten haben der oder dem Vorsitzenden zumindest einmal monatlich mündlich Bericht zu erstatten. Wenigstens einmal im Semester hat jede Referentin und jeder Referent der Fachhochschulvertretung einen schriftlichen Bericht...
	(9) Die Verantwortlichkeit der Referentinnen und Referenten beginnt mit der Wahl durch die FHV bzw. mit der vorläufigen Betrauung mit der Leitung eines Referats durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und endet mit dem Ablauf der Funktionsperiode ...
	(10) Treten Referentinnen oder Referenten im Namen der HS IMC FH Krems mit juristischen oder physischen Personen in Verhandlung, so haben sie der oder dem Vorsitzenden der HS IMC FH Krems hierüber unverzüglich zu berichten.

	§17 Studienvertretungen
	(1) Sofern in dieser Satzung nichts anderes geregelt ist haben die Studienvertretungen die Bestimmungen dieser Satzung für die FHV sinngemäß anzuwenden.
	(2) Die Studienvertretungen haben sich mindestens zwei Mal im Semester zu ordentlichen Sitzungen zu versammeln. Die Sitzungen werden von der oder dem Vorsitzenden der Studienvertretung einberufen.
	(3) An den Sitzungen sind die Jahrgangsvertretungen der betroffenen Studiengänge mit beratender Stimme und Antragsrecht für die Angelegenheiten der betreffenden Studiengänge teilnahmeberechtigt.
	(4) Die Anberaumung einer außerordentlichen Sitzung hat statt zu finden, wenn mindestens 20 vH Mandatarinnen und Mandatare dies verlangen oder wenn die oder der Vorsitzende dies für notwendig hält.
	(5) Mandatarinnen und Mandatare der Studienvertretungen können sich nicht von anderen Personen vertreten lassen. §7 der Satzung kann nicht angewendet werden.
	(6) Jede Tagesordnung hat mindestens folgende Tagesordnungspunkte zu enthalten:
	a) Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit, ordnungsgemäßer Einladung und Beschlussfähigkeit
	b) Genehmigung der Tagesordnung
	c) Bericht der oder des Vorsitzenden der SV
	d) Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden
	e) Allfälliges

	(7) Beim Tagesordnungspunkt “Genehmigung der Tagesordnung” kann die Aufnahme oder Absetzung einzelner Tagesordnungspunkte beantragt werden. Während der Sitzung sind Beschlüsse über Änderung der Reihenfolge möglich.
	(8) Die Protokolle der Sitzungen der Studienvertretungen sind innerhalb von 14 Tagen an den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende der FHV zu übermitteln.
	(9) Die Vorsitzenden der Studienvertretungen haben im Einvernehmen mit dem Wirtschaftsreferenten bzw. der Wirtschaftsreferentin jährlich eine Gliederung der ihnen zugewiesenen Mittel zu erstellen, welche anschließend von der jeweiligen Studienvertret...
	(10) Die Studienvertretung kann eine Funktionsgebühr für den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Studienvertretung beschließen. Die Höhe dieser Funktionsgebühr darf den von der FHV definierten Betrag für die Funktionsgebühr eines allfälligen Ver...
	(11) Mittel die von den Studienvertretungen nicht verbraucht werden, gehen grundsätzlich jeweils mit Ende des Wirtschaftsjahres in die Rücklagen der FHV über. Aus diesen Rücklagen legt die FHV für die jeweilige Studienvertretung eine zweckgewidme...
	(12) Falls sämtliche Mandate einer Studienvertretung nicht bzw. nicht mehr besetzt sind, kann die FHV gem. § 52 Abs. 4 HSG 2014 die Bestellung einer Person beschließen, welche die Aufgaben und das Budget der Studienvertretung übernimmt. Diese Persone...

	§18 Entsendung in das Kollegium der IMC Fachhochschule Krems
	(1) Die vier Studierendenvertreterinnen und –Vertreter werden von der FHV ins Kollegium entsandt (gemäß § 17 Z 7 unter Beachtung des § 20 Z2 HSG 2014).
	(2) Gemäß §32 Abs. 1 HSG 2014 erfolgt die Entsendung in das Kollegium entsprechend dem Stimmenverhältnis der in der FHV vertretenen wahlwerbenden Gruppen auf Grund eines Beschlusses der FHV.
	(3) Die vier Entsendeten können ihre Stimme an andere Mitglieder der FHV übertragen. Von dieser Regel soll insbesondere Gebrauch gemacht werden wenn in der Sitzung des Kollegiums Anträge behandelt werde, die andere Studiengänge, als die dem das Mitgli...
	(4) Anträge welche im Kollegium gestellt werden, sind vor Beginn der Sitzung des Kollegiums mit dem Vorsitz der FHV abzustimmen.

	§19 Jahrgangsvertretungen
	(1) Die HS IMC FH Krems richtet zusätzlich zu den in §1 genannten Organen Jahrgangsvertretungen (JV) ein.
	(2) Der JV obliegt die Vertretung der Studierenden des jeweiligen Studienganges des jeweiligen Jahrganges.
	(3) Es ist eine Richtlinie zur Durchführung der Wahlen in Abstimmung mit dem Kollegium der IMC Fachhochschule Krems zu beschließen.

	§20 Inkrafttreten und Änderungen
	(1) Diese Satzung tritt nach Ende der Sitzung am 02.07.2015 in Kraft.
	(2) Änderungen oder Ergänzungen der Satzung sind mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der FHV möglich.
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